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Satzun;

der Orts. ebit Lade Hasbozt

über die Baa.tzun: der euejadljchun Feld— und

Waldwe.e vorn

________________

Aufgrund ies 24 der Geitciiideor1nun für itheinland—:falz

vo 14. Dez. 1973 (oval. J. 419) und des Beschlusses des

Gemeinderates Hasbozt voi 15.7.1976 wird fol:ende Satsung

erlassen;

G.ltunsberdch
r

(i) Die Vorschriften dieser Satzung gelten ftlr die in der

Vorwaltun der Crtsgeaeinde stehenden nicht öffentlich—recht

lichen Feld— und Waldwe;e.

(2) Die Qemelndncrwaltua.; steilt den Vcslauf der Wege in

einer Karte dar, die dieser Satzung beigefügt ist.

§2

Bestandteil der Wese

:u den ;Ie;en gehören:

i) der ok3r:r, das sind insbesondere lft.egrund, Wo aunterbau,
t1, elecke, Bricken, DurchlLsse, Dmie, Oflben, altwssenmcsan—
la:en, Böschunlen, Stützaauern, .citenstreifen,

2) der üiftrawa über dn !le:ekörper,

3) der ßewuchs.

$3
Bercitstellunt

Die Gemeinde estattet Jii Benutzung der in 1 auf:eführten

e nach Maßgabe dieser .‘ltzuni‘.

$4
Zwcckbestimmung

(1) Die Wege dienen ausschließlich der Bewirtschaftung der land—
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und forstwirtschaftlich genutzten Cnmdsttftkc. Im übrigen ist

di. Benutzung ei; Rßweg zuLssig, ;Ow3it sich aus sonstigen

Vorschriften keine Bat chr:nkun -erz ergeben.

(2) Die Benutzung der Wage zu anderen Zwecken, insbesondere um

zu Wochenendhäusern, Jagdhütten, zu gewerblich penutzten Kies—

prub.n, Sandgruben und Steinbrüchen u. a. Vorhaben zu gelangen,

ist mit 4aubnis der Gea.indeyenaltung zuflssig. Die irlaubnis

ist gebühren.flichti;.

Vorübergehende BenutLungsbes chnnkung

c
Zur VerhUtun von Schiden an den We.cn, insbesondere nach starken

Regenfäflen und bei Froztrch:den sowie bci Gefährdun- der Sicher—

hDit des Verkehrs durch den Zustand den ;Qe;es, kann die Beautzun

des betreffenden Weges vorübergehend ganz oder teilweise durch den

Crtsbüreneister be3ehrinkt werden. Die Bcnutzungsbeschrankunr,

ist ortsßblich btkanntzugeben und durch Aufstillung von Hinweis—

schildern an den 1nfanris.unkten der ;e c kenntlich zu machen.

Unerlaubte ßrnutzung der Feld— und Waldwege

(1) a ist unsulassig

1) die Wc,e zu befahren, wenn dies insbtnondere aufgrund jahres—
zeitlich bedingten Zustandes zu erheblichen Beschädigungen
führt oder führen kann,

2) Fahrzeuge, die Gente wzd lanchincn so benutzen oder transor—
tieren, daß Wdt.e besdCdit werden,

3) bein a.1iasat von Geraten imd Haschin..aa, inibesondere beim iunden,

‘flügen, Wege einschui flich ihrer Eefesti un;n, 3eiten.ribta,

uerrinnen und sonsti;ca Zubeh3r zu beschadien oder den «aad—

streifen abzurabcn,

4) Fahrzeuge und Geflte auf den Wegen von Ackerboden zu b.fr.iien

un diesen auf den Uen liegen zu lassen,
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5) flhr.eue, Geräte und flascldncn auf den Wegen so abzusteflen,
oder aunGer und Erde so zu lacru, daß andere Benutzer gefahrdet
oecr mehr als wuztnr ?‘ehindert werdc,

6) auf die Wege flüssifkeiton oder Stoffe abzulcitan, durch die der
W•fekür)er beschdi3t werden kann,

7) die ttvassenmg zu beintr;ichti:en,

5) auf den Wegen Holz oder andere Gegenstand. zu schleifen,

9) auf den Wegen Holz, ‘f]snzenrcste und Abf.Lfle zu verbrennen.

(2) t‘eiteze sich aus anderen Vorschriften er:cbe2de Verbote und
LinschrLnk-unren bleiben unberührt,

57
‘flichten der Benutzer

( (i.) Die Benutzer sollen Schaden an den Wegen der Geaeindn.rvaltmg

unverlich mitteilen.

(2) 11cr einen Ueg verunreinigt, hat die Verunreinigung o&e Auf—

forderung unverzüglich zu bescitiLen, andernfalls kann die Geøeind.

aie Verunrciniyung auf to::tcn des Verursachers beseitigen. Wer

einen Weg beschXidIt, hat der Geneinde di. für die Beseiti;ung des

chadens entstehenden Kosten u erstatten. Die Geaeindevarvaltung

kann da sohädicr unter Festsetzung einer frist die BeseitiL• i%

des Schadens tiberlassen.

(3) Dfktzer, rrde und santie Materialien, die aufgrund der GeLnde—

be3obaffcnheit vorübergehend auf da Weg gelagert werden, sind im—

venü1ich zu entfernen. 5 6 Abs. 1 Nr. 5 bleibt unberührt.

§3

Pflichten der Angranzer

iä«entSi!1n‘ und Becitzor der an die Wage angrenzcnlea Grundstücke

haben dafür su sor;en, daS durch flowuchs, irbcaon!cre Hecken,

stnuchcr, Daune irnd Unknut die Beuutzim.g id der Bestand ‘er Wege

nicht 1;ceintrachtit wird. Dodenaatorial, Pflanzen oder ‘flan!zon

tcilo und sctstigo Abflile, die von da anarenzonde: GnmdstUcker

auf den Wez gclanan, sind vorn .ii ent(Wer zu bes oitien. FQr alle

Grundstücke, die uit !of an den Ucri grenzen, ist Gewannfl1jn

vorosdzrieben.

—4-



4

-4-
§9

Ordnungswidri-keiten

(1) 0rdnungswidri; handelt im Ji:mo des 24 Abs. 5 der GemO,

wer vorsutzlich oder fahrtLssi;

1. :cc entgegen der Zwockhortirti:uv: des § 4 benutzt,

2. Bcnutznngsbeschränkungen nach § 5 nicht beachtet,

• 3. den Verboten des § 6 zuwidorhandclt,
• 4. der Vorzehrift des 5 7 und § 3 zuwiderhandelt

(2) Die Ci‘ Jnun‘g widrikeit kann mit einer Geldbuße bis zu

1.000,— DM geahndet werden. Die Vor7rhriften des Gesetzes 2bor

0rdnungwidrigkeitcn (OwIG) in der Fassung v. 2.1.1975 (UGfil. 1

S. i3) finden Anwendung.

(
§ 10

Zwangsmittel

Die Anwendung von Zwangsmitteln zur Durchsetzung von •ncr±:nn:c:1

aufgrund dieser !;atzung richtet sich nach den Vorschriften des

Vcnialtungsvollstreckrnigsgesetzes für ltieinland—:‘falz.

11

BeitrUge und Gebühren

Beitra:;e für den Ausbau und die Unterhaltung der Wege, sowie Ge—

L‘ühre: für erlaubniz.:flichtie Benutzungen werden aufcruud einer

besonderen iatzunL; erhoben.

§ 12

Fortreltung von Festsetzungen in flurborein±:rniga—
;luncn

Festsetzungen in F1urbereinigungsptac:, cie tiege in Sinne dieser

Satzung betreffen, gelten als Bestandteil dieser Latzirng re±ter.

Sie können nach Abschluß des Finrbcrcini;tzngmverfah:‘c. mtr nit Cc—

nehnigung der konmunalen AufsichtsbehGrde durch Satzung gedcrt

oder aufgehoben werden.

§ 13

Sclilußbestimmungcn

1
(.Diese Satzu& tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe !raft.

hasborn, den //C927

________________

„_ Der Ortsburgermelste



Verfahrensablauf

der atzun über die Senutzun9 der gemeindlichen Feld—
und Waldwege in der Ortoge..einde Hsborn

1 • Diese Satzung wurde in der Sitzung des Gemeinderates!

am .ZS.i.LQIL...

beschlossen.
;:.:

2. Diese Satzung wurde am •‚.\ya,•J)77 der Kreisverwaltung

Bernkastel—Wittlich gemäß § 24 Abs. 2 GemO vorgelegt,

durch Schreiben vom Az.: •.;;I)7;t;.,J;t.

keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geäußert hat.

3.. Die Satzung wurde am .!2,Lfl7 durch den Orts—

bürgermeister/Bllrgermeister ausgefertigt.

4. Diese Satzung wurde am . im Mtteilungs—

blatt der Verbandsgemeinde öffentlich bekanntgemacht.

ci 5. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des

vollzogen.

Verbandsgeme indeverwaltung
Manderscheid

Im Aufage:

(Wer indenei


